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Auf dem Weg in den Urlaub besuchte ein Ehepaar eine Großveranstaltung.

Der Veranstalter einer Großveranstaltung stellte für seine Besucher Wiesenflächen als Parkraum zur Verfügung. Die Fläche des Parkplatzes war mit Bändern abgesteckt.

Das Parkpersonal wies die Besucher ein. Hierfür wurde von den Parkplatznutzern ein Entgelt von 3,- € erhoben. Zusätzlich waren Schilder  mit dem Hinweis „Die Parkflächen werden überwacht“ aufgestellt.

Während des Veranstaltungsbesuches wurde das Fahrzeug des Ehepaares aufgebrochen. Es wurden das vollständige Urlaubsgepäck im Werte von insgesamt über 11.000,- € gestohlen.

Das Ehepaar machte den Veranstalter hierfür haftbar. Dieser fühlte sich hierfür jedoch nicht verantwortlich und leugnete die Übernahme einer Obhutspflicht.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe folgte der Argumentation des Veranstalters nicht und gab dem Ehepaar Recht. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass die Hinweisschilder vom Parkplatznutzer nur dahingehend verstanden werden konnten, dass der Parkplatz während der Nutzungsdauer räumlich überwacht wird, um insoweit den typischen Abstellrisiken wie z.B. auch Einbruch entgegenzuwirken.

Dementsprechend seien die Hinweisschilder und die Erhebung der Parkgebühr dahingehend zu verstehen, dass der Veranstalter durch fortlaufende Überwachung z.B. durch laufende Rundgänge die Parkfläche absichere und beaufsichtige. Da er dies unterlassen hatte und andererseits dem Ehepaar kein eigenes Verschulden traf, hatte der Turnierveranstalter gegen die von ihm übernommene Obhutspflicht verstossen und musste dem Ehepaar vollumfänglichen Schadensersatz leisten.
(Oberlandesgericht Karlsruhe, Aktenzeichen 1 U 46/04)
